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ÜBEREIGNUNGSVERTRAG 
Geschäftsstelle:      Berliner Str. 39 

                                               16515 Wensickendorf 
M. Wolff          Tel.: 033053/70367 

                              
Herr/Frau  geb. am  Tel.:  
wohnhaft      
PA-Nr.:  Austellungsbehörde LEA oder:   
     
 
übernimmt vom Verein Partner HUND e.V. gegen die Schutzgebühr von EUR 132,94  folgenden Hund  
Name   Rasse   
Farbe  geb. am  Größe  
 
Rüde/ Hündin     kastriert ja/ nein    letzte Impfung am:  
bei Hündinnen: Trächtigkeit: ja/ nein/ vielleicht  
 letzte Läufigkeit am:   
Impfbuch wird übergeben/ nachgereicht/ ist nicht vorhanden 
Täto.-Nr.               Ohr rechts:  Ohr links:  

Schenkel:  Micro-Chip-Nr.:  
Gesundheitszustand:    

Sonstiges:    
    
Verhalten    

kinderlieb:  ja/ nein/ fraglich jagt Wild: ja/ nein/ fraglich 
katzenverträglich:   ja/ nein/ fraglich stubenrein:  ja/ nein/ fraglich 

verträgt Autofahren: ja/ nein/ fraglich   
bleibt (nach Eingewöhung):  Stunden allein  

wenn der Hund allein ist: bellt/ jault/ zerstört er   
Verhalten zu anderen Hunden:   

Verhalten zu bekannten Personen:   
Verhalten zu Besuchern:   

hat schon Menschen gebissen: ja/ nein/ fraglich  
Besonderes   stürmisch/ lebhaft/ freundlich/ aufgeschlossen/ neugierig/ 
 gehorsam/ nervös/ zurückhaltend/ ängstlich/ handscheu 

 Leinenführigkeit: ja/ nein  
             
Der o.g. Hund steht im Eigentum des Vereins Partner Hund e.V. und wurde heute dem o.g. Erwerber 
gegen die Zahlung der Schutzgebühr übergeben. Die Haftung für das Tier geht auf den Erwerber über. 
Eine Hunde-Haftpflicht-Versicherung ist empfehlenswert. Wir würden uns freuen, wenn Sie die 
Rückseite des Vertrages beachten. 
Der neue Besitzer verpflichtet sich, für das leibliche und seelische Wohl des Hundes Sorge zu tragen, 
sowie zur Hundesteuerzahlung und zur jährlichen Impfung des Tieres. Der Erwerber erklärt sich mit dem 
Besuchsrecht (Termin nach Absprache) einverstanden. Die Vermittlung des Hundes an Dritte ist möglich, 
jedoch muss dem Verein Mitteilung über den Verbleib des Hundes wegen des Besuchsrechts gemacht 
werden. Wenn eine Einschläferung des Hundes in Betracht kommen sollte, ist der Verein sofort zu 
informieren. Zuwiderhandlungen werden mit einer Vertragsstrafe von EUR 255,65 geahndet. 
Der Verein ist bei Fragen rund ums Tier gern behilflich. Das Tier soll bei Ihnen ein lebenslanges und 
endgültiges Zuhause finden. 
 
Datum      _______________ 
 
__________________________    ______________________________ 
Unterschrift des Erwerbers           Unterschrift Partner HUND e.V. 
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Anhang zum Übereignungsvertrag 
 
Lieber Tierfreund! 
 
Bitte nehmen Sie sich die Zeit, diese Informationen zu lesen. 
 
Leider gibt es zu viele Hunde, die kein Heim, die keinen Besitzer haben. Sei es durch 
Massenzucht um Profit zu machen oder durch unkontrolliertes Zusammenkommen von Hund 
und Hündin. 
 
Es liegt an uns Hundehaltern, diese starke Vermehrung einzudämmen. Bitte denken Sie darüber 
nach, ob Sie Ihren besten Kameraden - Ihren Hund - nicht lieber kastrieren lassen. Das Tier ist 
dann weniger anfällig für Krankheiten, meist ausgeglichener, ruhiger und anhänglicher.  
 
Für das Tier ist es Streß und Qual, wenn es läufig ist, sich aber nicht paaren darf. Hieraus 
entstehen oft Beißereien zwischen den Hunden. Dies gilt für beide Geschlechter. Auch nach der 
Kastration wird der Hund Heim und Hof bewachen und verteidigen. 
 
 
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Kennzeichnung Ihres Hundes. Es gibt die Möglichkeit der 
Tätowierung oder die absolut schmerzlose Einbringung eines Microchips unter der Haut in der 
Halsgegend. Die Nummer ist im Zentralregister mit Besitzeranschrift registriert, so dass bei 
Auffinden des Hundes der Besitzer informiert werden kann. Seien wir mal ehrlich! Gibt es etwas 
schöneres als seinen verlorenen Liebling wiederzubekommen? 
 
Übrigens - Tierlabore nehmen keine gekennzeichneten Tiere für Ihre Versuche! 
 
Fragen Sie bitte Ihr Herz! Spricht nicht Vieles für eine Kastration und eine Kennzeichnung des 
Hundes? 
 
In den USA ist es üblich, nicht für die Zucht vorgesehene Hunde bereits mit sechs Monaten zu 
kastrieren. Die Kennzeichnung ist dort für jeden Hundebesitzer selbstverständlich. 
 
Sprechen Sie mit Ihrem Tierarzt über Kastration und Kennzeichnung. 
Er berät Sie gern und ausführlich. 
 
 
Seien Sie bitte konsequent aber fair und herzlich zu Ihrem Vierbeiner und Sie werden einen 
treuen und absolut ehrlichen Freund an Ihrer Seite haben, denn Hunde können nicht lügen! 
 
Wenn Sie Fragen oder Sorgen mit dem Vierbeiner haben, steht Ihnen der Verein mit Rat und Tat 
zur Seite. 
 
Wir wünschen Ihnen ein langes und glückliches Zusammensein mit Ihrem neuen Vierbeiner, 
dem besten Freund des Menschen! 
 
 
 
Ihr Partner HUND e.V. - gegen Hundeelend - 
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